
EIGELTINGEN
A M T S -  U N D  M I T T E I L U N G S B L A T T

Kommunal-Info für die Gemeinde EIGELTINGEN

EIGELTINGEN

Nummer 9 04. März 2021

Seit Herbst 2020 laufen im Eigeltinger Gemeindewald die Holzeinschlagsarbeiten auf Hochtouren. Die Win-
termonate eignen sich am besten für die Holzernte. Der Wald kommt zur Ruhe und die Bäume befi nden sich 
in der „Saftruhe“, das Holz ist somit trockener als im Frühjahr und Sommer. Auch werden hier die im Wald 
lebenden Tiere am wenigsten gestört – die Brut- und Setzzeit ist vorbei. 

Die Nachfrage nach Brennholz durch private Haushalte ist wie in den letzten Jahren hoch. Die gefällten Stäm-
me werden größtenteils zu Brennholz verarbeitet, das als Reisschlag oder „Brennholz lang“ verkauft wird. 
Weiter wird Holz an Selbstwerber sowie Sägewerke im In- und Ausland als Stammholz und Industrieholz in 
verschiedenen Qualitäten verkauft.

Brennholzaufarbeitung im Walddistrikt „Dunzenberg“ Brennholzaufarbeitung im Walddistrikt „Dunzenberg“

Holzernte im Gemeindewald 
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Sprechstunden des Bürgermeisters:
Mi 16.00 – 18.00 Uhr oder nach
Vereinbarung

Sprechstunden der Verwaltung:
Mo 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Di 8.00 – 12.00
Mi  13.30 – 18.00
Do 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Fr 8.00 – 13.00

Sprechstunden Revierleiter Strähle:
Mi  16.00 – 18.00
Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ihre Ansprechpartner
Zentrale Rathaus  07774/9322-0 
Frau Klaus, Sekretariat BM  9322-11 
Herr Fritschi, Bürgermeister  9322-12 
Frau Lütte, Kämmerei  9322-13 
Frau Meineke, Kasse  9322-14 
Frau Lattner, Rechnungswesen,  9322-23 
Herr Beitlich, Grundbuchamt  9322-16 
Frau Federer, Standesamt  9322-17 
Herr Kech, Hauptamt  9322-25 
Frau Eydner, Hauptamt  9322-24 
Frau Fuchs, Frau Fischer, 
Bürgerbüro 9 322-19 
Frau Hizar, Steueramt  9322-20 
Herr Strähle, Forst  9322-22 
Herr Strähle, 
Forst (Handy)  0172/6232959 

Bauhof  07774/8104 
Frank Martin,
Bauhofleiter  0172/6233107 

Wassermeister 
Fuchs, Joachim  07774/922408 
Fuchs, Joachim Handy  0172/7226656 

Kindergarten „Löwenzahn 07774/7693 
Kindergarten.Loewenzahn@t-online.de 

Kindergarten Honstetten  07774/6080 
Kindergarten Heudorf  07465/2738 

Gemeinschaftsschule
Eigeltingen  07774/939690 

Tagesmütterverein 
Landkreis Konstanz e. V.  
(Di. 10-12 Uhr) 07732/823388-6 

RATHAUS Infos

„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. 
Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt 
man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Le-
ben lang schöpfen kann. 
Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu 
haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch 
geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem In-
nern, an die man sich halten kann.“

Astrid Lindgren 

Wir freuen uns, dass nach 2-monatiger Corona-Schließung, wie-
der alle Kinder und deren Familien im Kindergarten Löwenzahn 
zurück sind! 

Corona und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen; Sorgen 
und Ängste, all das rückt für die Kinder durch die Öffnung des 
Kindergartens in den Hintergrund. 

Im Vordergrund des Kinderalltages stehen nun endlich wieder 
Spielen, Lachen, Lernen, Streiten, Versöhnen, gemeinsam mit 
Anderen Zeit zu Verbringen und Erlebnisse zu Teilen. 

Wir wünschen uns allen, dass dieses fröhliche, bunte Treiben im 
Kindergarten dem Virus trotzt und die Türen für die Kinder nun 
offen bleiben dürfen. 

HURRA 
Der Kindergarten „Löwenzahn“ 

hat wieder geöffnet 
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Wichtige Rufnummern

Bürgermeisteramt Tel. 07774 9322-0
 Fax: 07774 9322-30
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen
Homepage: www.eigeltingen.de
E-Mail: gemeinde@eigeltingen.de
Bürgermeister Mobil: 0170 8159217
 Privat: 07774 920714
Bauhofleiter Frank Martin
 Mobil: 0172 6233107
Wassermeister Joachim Fuchs
 Mobil: 0172 7226656
Thüga Energienetze GmbH
 Tel. 0800 7750007
EW Aach (Strom Eigeltingen) 
 Tel. 07774 920116
EnergieDienst (Strom Honstetten)
 Service: Tel. 07623 921818
 Störung: Tel. 07623 921818
EnBW (Strom restliche Gemeinde)
 Tel. 0721 6300
Störungsnummer 
EnBW Regional AG Tel. 0800 3629-477
(Gesamtgemeinde außer Honstetten)
Polizei-Notruf 110
Polizei Stockach Tel. 07771 9391-0
Feuerwehr 112
FFW-Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen
 Mobil: 0170 4756403
DRK-Rettungsdienst/Notarzt 112
Mauritius-Apotheke Tel. 9397999
Arzt, Dr. Freibauer Tel. 07774 932900
Arzt, Dr. Kaufmann Tel. 07774 9259210
Ärztliche Leitzentrale Radolfzell
 Tel. 01805 19292350
Zahnarzt, Dr. Tiplic Tel. 07774 6163
Zahnärztlicher Notdienst
 Tel. 0180 3222555-25
Tierarzt, Dr. Szabo & Dr. Meier 
 Tel. 07774/9299609
Giftnotruf Tel. 0761 19240

Redaktionsschluss  
Das Amtsblatt KW 10 erscheint am 

Donnerstag, 11. März 2021 
  

Redaktionsschluss  
Montag, 8. März 2021, 12:00 Uhr

Später eingehende Berichte können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Apotheken-Notdienst 
Die Apotheken-Notdienste sind an allen 
Apotheken veröffentlicht. 
www.aponet.de, Tel.-Nr. 0800/0022833 

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst: 
Dienstbeginn ist Samstag, 14:00 Uhr 
(vormittags ist der Haustierarzt zu
erreichen) 
  
Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem 
Tierarzt. 

Neue Corona-Verordnung ab Montag, 01.03.2021 
Mit Beschluss vom 26. Februar 2021 hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus  
(Corona-Verordnung) erneut geändert. Die Änderungen treten am 1. März 2021 in Kraft. 

Die neue Corona-Verordnung sowie weitere Informationen rund um das Thema„Corona“, 
die derzeit gültigen Rechtsordnungen und Änderungen finden Sie immer aktuell auf 
www.baden-wuerttemberg.de oder auf www.lrakn.de. 

Freie Termine im Kreisimpfzentrum in Singen buchbar 
LANDKREIS KONSTANZ –  Ab Samstag, 
27. Februar 2021, stehen freie Termine im 
Kreisimpfzentrum in Singen zur Buchung 
bereit. Künftig sind Termine drei Wochen 
im Voraus sichtbar, die ersten freien Ter-
mine gibt es für den 1. März 2021. Ter-
mine können ausschließlich zentral über 
die 116 117 telefonisch oder online unter 
www.impfterminservice.de gebucht wer-
den. 
Montags, mittwochs und donnerstags 
wird Impfstoff von AstraZeneca verimpft, 
dienstags und freitags der Impfstoff von 

BionTech. Der Impfstoff kann nicht frei 
gewählt werden. BionTech wird verab-
reicht an Personen der höchsten Priorität 
über 80 Jahre. Pro Woche werden circa 
1200 Impfdosen AstraZeneca für Impf-
berechtigte im Alter von 18 bis 64 Jahren 
der Kategorie 2 zur Verfügung stehen. 

Weitere Informationen gibt es auf der Sei-
te des Sozialministeriums Baden-Würt-
temberg: FAQ Impfzentren: Baden-Würt-
temberg.de (baden-wuerttemberg.de) 
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IGEL-Gefahren TEIL 1 - Was jeder tun kann! 
Steigende Temperaturen kombiniert mit viel Sonnenschein – Ideal um den heimischen 
Garten fit für die neue Saison zu machen. Vertrocknete Gräser und Laubhaufen stören 
dabei oftmals die Optik, doch V O R S I C H T: unter Hecken und Sträuchern, sowie in 
Laubhaufen und im Kompost könnte ein Igel in den letzten Phasen seines Winterschlafes 
noch tief und fest schlummern. 

Die stachligen Gartenbewohner erwachen nämlich erst dann, wenn es richtig grün ge-
worden ist und er auch seine Lieblingsspeisen, bestehend aus Insekten und Käfern, wie-
der zu fressen hat. Dies kann noch bis Ende März oder sogar Mitte April dauern. 

B I T T E  V E R M E I D E N Sie unbedingt den Einsatz von Heugabeln, Rasentrimmer 
oder ähnlichem, denn diese können schlimmste Verletzungen verursachen!!!! Nur im 
oberen Bereich bis ca. 30 cm zum Boden diese Geräte verwenden. Wer unbedingt Ord-
nung schaffen will, sollte dafür lieber einen Rechen verwenden und dabei sehr vorsich-
tig vorgehen. Sollte man doch versehentlich das „Schlafzimmer“ eines Igels entdecken, 
bitte dieses wieder vorsichtig schließen und ihm noch ein paar Wochen Zeit für einen 
freiwilligen Auszug einräumen. Seine Mietschulden wird er nach Erwachen sicher mit 
der Beseitigung von Schnecken und anderen eher unerwünschten Insekten begleichen. 
Bevor Sie Asthäufen verbrennen, bitte umschichten, auch hier können Igel darunter sein! 

Danke, dass Sie mithelfen, unnötiges Tierleid zu vermeiden! 

Verbrennen von Grünabfällen 
nur im Ausnahmefall erlaubt! 
Das Verbrennen von Strauch-und Baum-
schnitt sowie sonstigen Gartenabfällen 
sorgt immer wieder für Beschwerden bei 
der Gemeinde: Pflanzliche Abfälle werden 
in Nachbars Garten unerlaubt verbrannt, 
Wohngebiete „eingenebelt“ zudem kommt 
es immer wieder vor, dass Bürger die Feuer-
wehr alarmieren, weil sie von einem tatsäch-
lichen Brand ausgehen. Das Ordnungsamt 
weist daher darauf hin, dass das Verbrennen 
von Grünabfällen nur im Ausnahmefall er-
laubt ist und dann nur unter strengen Be-
dingungen. Nach Möglichkeit sollte ganz 
darauf verzichtet werden –nicht nur den 
Nachbarn zuliebe, sondern auch zum Schutz 
der Umwelt und der Tierwelt. Landwirt-
schaftliche Abfälle und Gartenabfälle sollten 
am besten verwertet werden. Man kann die 
Grünabfälle verrotten lassen, indem man sie 
liegen lässt, untergräbt, unterpflügt oder auf 
dem eigenen Grundstück kompostiert. Dar-
über hinaus können die Gartenabfälle in die 
zur Verfügung gestellten Grünschnitt-con-
tainer übergeben werden. Die Kompostie-
rung stellt eine ökologisch vernünftige und 
auch ökonomisch sinnvolle Lösung dar. Sie 
lehnt sich an den natürlichen Stoffkreislauf 
an, schont Ressourcen und kann zur Ver-
besserung der Fruchtbarkeit von Böden 
und gärtnerischen Substraten beitragen. 
Die Verwertung von Grünabfällen hat daher 
klaren Vorrang vor der Verbrennung. Das 
Ordnungsamt weist darauf hin, dass das Ver-
brennen von landwirtschaftlichen Abfällen 
und Gartenabfällen nur unter sehr strengen 
Voraussetzungen zulässig ist: Im Innenbe-
reich besteht ein grundsätzliches Verbren-
nungsverbot! 
•	  Im Außenbereich dürfen landwirtschaft-

liche Abfälle und Gartenabfälle nur auf 
dem Grundstück, auf dem sie anfallen, 
verbrannt werden, dies auch nur soweit 
sie aus landbautechnischen Gründen 
oder wegen ihrer Beschaffenheit nicht 

in den Boden eingearbeitet werden kön-
nen. 

•	  Sie müssen zur Verbrennung so weit wie 
möglich zu Haufen oder Schwaden zu-
sammengefasst werden; flächenhaftes 
Abbrennen ist unzulässig. 

•	  Die Abfälle müssen so trocken sein, dass 
sie unter möglichst geringer Rauch-
entwicklung verbrennen. Der Verbren-
nungsvorgang ist, etwa durch Pflügen 
eines Randstreifens, so zu steuern, dass 
das Feuer ständig unter Kontrolle gehal-
ten werden kann, und dass durch Rauch-
entwicklung keine Verkehrsbehinderung 
und keine erheblichen Belästigungen 
sowie kein gefahrbringender Funkenflug 
entstehen. 

•	  Bei starkem Wind darf nicht verbrannt 
werden, desgleichen nicht in der Zeit 
zwischen Sonnenuntergang und Son-
nenaufgang. 

•	  Feuer und Glut müssen beim Verlassen 
der Feuerstelle erloschen sein. Die Ver-
brennungsrückstände sind alsbald in 
den Boden einzuarbeiten. 

•	  In keinem Fall dürfen folgende Mindest-
abstände unterschritten werden: 

•	 200 m von Autobahnen 
•	  100 m von Bundes-, Landes-und Kreis-

straßen 
•	  50 m von Gebäuden und Baumbestän-

den. 
•	  Das Verbrennen ist der Ortspolizei-

behörde rechtzeitig vorher anzuzei-
gen. Ordnungsamt Eigeltingen; Tel. 
07774/9322-16; Ordnungsamt@eigel-
tingen.de 

  
Die Ortspolizeibehörde kann zur Wahrung 
von Sicherheit oder Ordnung weitergehen-
de Anordnungen treffen. Wer ordnungswid-
rig handelt, riskiert ein empfindliches Buß-
geld und muss ggf. auch für die Kosten eines 
von ihm verursachten Feuerwehreinsatzes 
aufkommen. Wer gar Hausmüll im Garten 
oder im heimischen Ofen verbrennt, ruft 
den Staatsanwalt auf den Plan und muss mit 

einer Verurteilung im Strafverfahren rech-
nen. Achtung! Bislang musste zusätzlich 
auch die Leitstelle der Feuerwehr über eine 
Verbrennung informiert werden. Da zeitwei-
sehierdurch jedoch derart viele Anrufe ein-
gehen, dass die Leitstelle nicht mehr in der 
Lage ist, eingehende Feuermeldungen den 
entsprechenden Anmeldungen zuzuordnen 
ist dies ist fortan nicht mehr der Fall. Hinzu 
kommen haftungsrechtliche Aspekte, wenn 
ein Mitarbeiter der Leitstelle die Situation 
falsch beurteilt. Eine Verbrennung darf da-
her nicht bei der Leitstelle der Feuerwehr 
angemeldet werden!

KANN DAS ZURÜCK?

Verbraucherzentralen starten 
kostenlosen Umtausch-Check
•		Neuer	Online-Service	bietet	Infos	rund	um	

Rückgabe, Garantie und Gewährleistung 
bei online oder stationär gekauften Pro-
dukten
•		Verbraucher:innen	 erhalten	 eine	 kosten-

lose erste Einschätzung zur Rechtslage in 
ihrem Fall

Im weiter andauernden Lockdown boomt 
der Online-Handel. Möchten Verbrau-
cher:innen dort erworbene Produkte um-
tauschen, zurückgeben oder reparieren las-
sen, stehen sie vor zahlreichen rechtlichen 
Fragen. Abhilfe schafft ab sofort der neue 
Umtausch-Check der Verbraucherzentralen 
auf www.umtausch-check.de. Das kosten-
lose Online-Tool bietet eine erste rechtliche 
Einschätzung zum individuellen Fall.
Kann ich das zurückgeben? Viele Verbrau-
cher:innen kennen das: Die on-line bestell-
te Hose sah im Shop viel schöner aus und 
gefällt nun doch nicht oder das kürzlich 
gekaufte Smartphone geht plötzlich kaputt. 
Laut einer re-präsentativen Umfrage* hat 
fast jeder zweite Verbraucher in den letz-
ten drei Jahren mindestens einen defekten 
Artikel reklamiert. Die Befragung zeigt al-
lerdings auch, dass Betroffene häufig nicht 
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oder nicht genau wis-sen, welche Rechte 
ihnen zustehen. Für solche Fälle haben die 
Verbraucherzentralen den Umtausch-Check 
entwickelt. „Auf der Seite erhalten Verbrau-
cher:innen nach Eingabe einiger Informa-
tionen jederzeit eine kostenlose erste Ein-
schätzung zur Rechtslage in ihrem Fall“, sagt 
Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale 
Baden-Würt-temberg. So verrät der Check 
zum Beispiel, ob ein Käufer die vor drei Wo-
chen online bestellte Jogginghose noch zu-
rückgeben kann oder nicht.
Auch abseits von online bestellter Ware 
deckt das Tool Fragen rund um Garantie und 
Gewährleistung ab. Geht beispielsweise die 
im Ladenge-schäft erworbene Waschma-
schine kaputt, erhalten Nutzer:innen auch 
hier-für rechtliche Erstinformationen und 
bei Bedarf Vorlagen für einen Brief an den 
Verkäufer oder Hersteller, mit dem sie ihre 
Rechte geltend machen können. „Bleiben 
nach der Nutzung des Checks noch Fragen 
offen, hilft die Ver-braucherzentrale vor Ort 
weiter“, so Buttler. Und wer sich ganz allge-
mein einen Überblick über die Unterschie-
de zwischen Rückgabe, Garantie und Ge-
währleistung verschaffen möchte, kann das 
ebenfalls auf www.um-tausch-check.de mit 
Hilfe einer interaktiven Grafik tun. Die Grafik 
steht Journalisten zur freien Verfügung.
* Die genannten Zahlen wurden im Rah-
men einer repräsentativen Onlinebefragung 
durch hopp Markt-forschung erhoben. Be-
fragt wurden im Zeitraum vom 18. bis 28. 
September 2020 insgesamt 1.000 deutsch-
sprachige Personen im Alter von 16 bis 69 
Jahren. Konkrete Fragen zu obengenannten 
Aussa-gen:
„Denken Sie einmal an die letzten drei Jahre: 
wie häufig haben Sie Ihr Gewährleistungs-
recht in An-spruch genommen, d.h. einen 
defekten Artikel beim Verkäufer reklamiert?“ 
(Auswahl: gar nicht 49%, einmal 20%, zwei-
mal 14%, dreimal 7%, viermal 2%, fünfmal 
1%, sechs- bis zehnmal 1%, weiß nicht / kei-
ne Angabe 4%)
„Wenn Sie einen Artikel im Laden oder im
Internet kaufen, haben Sie gewisse Rechte: 
Geht der Artikel innerhalb einer bestimmten 
Frist kaputt, können Sie diesen beim Ver-
käufer reklamieren. Welche der folgenden 
Aussagen zur aktuellen Gesetzgebung tref-
fen Ihres Wissens nach in Deutschland zu?“ 
(Auswahl: Käufer erhalten eine Garantie auf 
den gekauften Artikel 65%, Käufer erhalten 
ein Gewähr-leistungsrecht auf den gekauften 
Artikel 55%, weiß nicht / keine Angabe 4%)
„Laut aktueller Gesetzgebung haben Käufer 
ein sogenanntes Gewährleistungsrecht für 
alle gekauften Artikel. Eine Garantie kann 
der Verkäufer freiwillig und zusätzlich geben. 
Wie lange gilt das Gewähr-leistungsrecht ab 
dem Kauf Ihres Wissens nach?“ (Auswahl: 14 
Tage 24%, 3 Monate 2%, 6 Monate 7%, 12 
Monate 17%, 24 Monate 39%, 36 Monate 
2%, weiß nicht / keine Angabe 9%)
Der Umtausch-Check wurde unter Feder-
führung der Verbraucherzentralen Branden-
burg und Nieder-sachsen im bundesweiten 
Projekt „Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ 
erstellt, gefördert durch das Bundesministe-
rium für Justiz und Verbraucherschutz.

Landkreise bereiten sich auf 
mögliche Hochinzidenzgebiete 
in den Nachbarländern vor
LANDKREIS KONSTANZ – Allgemeinverfü-
gung regelt Nachweispflicht von zwei ne-
gativen Corona-Tests wöchentlich bei regel-
mäßigem Grenzübertritt.
Vor dem Hintergrund des gemeinsamen 
grenzüberschreitenden Lebensraums soll 
es in Baden-Württemberg Ausnahmen be-
ziehungs-weise Erleichterungen von der 
Test- und Nachweispflicht für bestimmte 
Personenkreise von Einreisenden aus Hoch-
inzidenzgebieten geben. Die Landratsäm-
ter Waldshut, Lörrach, Schwarzwald-Baar- 
Kreis und Konstanz nutzen die vom Land 
geschaffene Möglichkeit, die strengeren 
Vorschriften der aktuellen Corona-Einreise-
verordnung des Bundes mittels Allgemein-
verfügungen auf das Alltags- und Berufsle-
ben der Grenzregion anzupassen.
Grenzpendler mit Wohnsitz in Baden-Würt-
temberg, die sich mindestens zweimal 
wöchentlich zum Arbeiten, zum Studium 
oder zur Ausbildungs-stätte in ein Hoch-
inzidenzgebiet begeben, müssen dann 
zweimal je betreffender Kalenderwoche bei 
Grenzübertritt nach Deutschland einen ne-
gativen Corona-Test nachweisen, der nicht 
älter als 48 Stunden sein darf. Reist man in-
nerhalb einer Kalenderwoche ausschließlich 
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein, 
genügt ein einzelner negativer Testnach-
weis. Wird an der Grenze kein negativer 
Test vorgelegt, muss die Testung unmittel-
bar nach Einreise erfolgen. Dasselbe gilt für 
den Besuch von Verwandten ersten Grades, 
wie Ehegatten, Lebenspartner oder Kinder. 
Für Grenzgänger aus Risikogebieten, die zu 
den genannten Zwecken in das Land Ba-
den-Württemberg einreisen und regelmä-
ßig an ihren Wohnsitz zurückkehren, gelten 
dieselben Regelungen. Die Allgemeinverfü-
gung des Landratsamts Konstanz im Detail: 
https://www.lrakn.de/,Lde/service-und-ver-
waltung/bekanntmachungen 
Hochinzidenzgebiete sind Länder, in de-
nen eine besonders hohe Inzidenz für die 
Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 
besteht. Die Einstufungen nimmt das Bun-
desministerium für Gesundheit im Einver-
nehmen mit dem Auswärtigen Amt und 
dem Bundesministerium des Innern vor. Auf-
grund der aktuellen Infektionslage ist damit 
zu rechnen, dass Nachbarländer des Landes 
Baden-Württemberg zu Hochinzidenzge-
bieten erklärt werden können. Hierauf re-
agiert das Landratsamt Konstanz frühzeitig. 
Landrat Zeno Danner dazu: „Wir nutzen die 
Möglichkeit der Allgemeinverfügung, um 
das grenzübergreifende Leben auch best-
möglich zu erhalten, falls die Schweiz zum 
Hochinzidenzgebiet erklärt werden sollte, 
und gleichzeitig den Infektionsschutz zu 
gewährleisten. Bereits während der ersten 
Welle haben wir betont, dass das Virus an 
der Grenze nicht aufgehalten wird. Daher 
halte ich die jetzige Regelung für eine gute 
Maßnahme den unter den derzeitigen Ge-
gebenheiten notwendigen Grenzverkehr 
weiter zu ermöglichen.“ Landrätin Marion 
Dammann betont: „Ein einheitliches Vorge-

hen der benachbarten Landkreise ist von 
großer Bedeutung für das grenzüberschrei-
tende Miteinander. Gerade als Landkreis mit 
zwei Nachbarländern ist es ein sinnvoller 
Kompromiss zwischen Infektionsschutz und 
der Berücksichtigung unseres grenzüber-
schreitenden Alltags. Mit dieser Teststrate-
gie bleibt die Mobilität der Grenzpendler 
gewährleistet, ohne den notwendigen In-
fektionsschutz aus den Augen zu verlieren. 
Als Landkreis arbeiten wir deshalb gerade 
daran, selbst ein Angebot für Schnelltes-
tungen aufzubauen, um die Arztpraxen und 
Apotheken zu unterstützen.“
Landrat Dr. Kistler führt hierzu aus: „Sollte 
die Schweiz zum Hochinzidenzgebiet erklärt 
werden, käme dies ohne Ausnahmeregelun-
gen erneut einer weitgehenden faktischen 
Grenzschließung gleich. Eine solche gilt es 
aber, unter Wahrung des Gesundheits- und 
Infektionsschutzes, zu vermeiden. Denn un-
sere Region stellt über die Landesgrenzen 
hinweg einen einheitlichen Lebens- und 
Wirtschaftsraum dar. Mit unserer Allgemein-
verfügung schaffen wir infektiologisch ver-
tretbare Ausnahmen, die den vielfältigen 
Verbindungen auf nahezu allen Ebenen 
angemessen Rechnung tragen. Durch die 
weitgehende Testverpflichtung wird das Ri-
siko von Viruseinträgen deutlich minimiert.“
Das Land Baden-Württemberg hat für den 
Fall der Ausweisung eines Hochinzidenzge-
biets festgelegt, dass die Kosten der dadurch 
erforderlich werdenden und in Baden-Würt-
temberg durchgeführten Tests vom Land 
getragen werden. Hierfür soll die bestehen-
de Testinfrastruktur genutzt werden. Unter 
anderem Hausarztpraxen oder Apotheken 
bieten die Möglichkeit, sich als Angehöriger 
der in der Allgemeinverfügung benannten 
Personengruppe kostenfrei testen zu lassen. 
Auf der Homepage des Landkreises Kon-
stanz www.LRAKN.de/coronavirus gibt es 
weiterführende Informationen dazu, wo im 
Landkreis Schnelltests durchgeführt werden 
können. 
 
 

Jahresmeldung für 2020  
prüfen: Bares Geld für die 
Rente
Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten 
Beschäftigte von ihren Arbeitgebern die 
Jahresmeldung für 2020 bekommen. Aus 
dieser Jahresmeldung geht hervor, wie lan-
ge die Arbeitnehmer beschäftigt waren und 
was sie verdient haben. Sie ist ein wichtiges 
Dokument für die Rentenversicherung, weil 
aus diesen Daten die spätere Rente berech-
net wird. Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg rät deshalb, alle An-
gaben genau zu prüfen und die Jahresmel-
dung gut aufzubewahren.
Wichtig sind Name, Geburtsdatum, An-
schrift, Versicherungsnummer, Dauer der 
Beschäftigung und Bruttoverdienst. Wer 
Fehler entdeckt, sollte sich umgehend an 
den Arbeitgeber oder die Krankenkasse 
wenden und die Jahresmeldung berich-
tigen lassen. Denn fehlerhafte Angaben 
können bares Geld kosten und eine zügige 
Berechnung der späteren Rente erschweren.
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WUSSTEN SIE SCHON... ?

Wussten Sie schon, dass es 
eine neue Sitzgelegenheit in 
Eigeltingen gibt?  
Diese ziert seit Sommer letzten Jahres den 
beliebten Spazierweg direkt am Krebsbach 
von Eigeltingen nach Orsingen. Herzlichen 
Dank hierfür an den Bauhof für das Herstel-
len der Pfl asterfl äche und dem Architek-
turbüro Alois und Alexander Stemmer aus 
Orsingen für die hochwertige und überaus 
bequeme Bank. 

Machen Sie hier bei ihrem nächsten Spazier-
gang doch eine kleine Ruhepause und ge-
nießen Sie das sonnige Frühlingswetter und 
die herrliche Aussicht. 
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Die JUBIlARE in unserer Gemeinde

Wir gratulieren herzlich:  
07.03.2021 Hans-Joachim Willi Wurmstich, Krebsbachstraße 1, Eigeltingen 95 Jahre 

09.03.2021 Anton Ludwig Bihler, Hinterdorfstraße 44, Eigeltingen 75 Jahre

Aus unseren SCHUlEN

Volkshochschule in Stockach 
Hauptstelle Stockach 
Hauptstraße 1 
Tel.: (0 77 71) 93 81-0 
Mail: stockach@vhs-landkreis-konstanz.de 

Alle angegebenen Veranstaltungen sind 
online-Veranstaltungen: 

Mittwoch, 10.03.2021: 
Adobe Photoshop CC kompakt.
Mi-Fr, 10.03.-12.03.2021, 17.30-21.30 Uhr 
Photoshop ist der Klassiker im Bereich der 
digitalen Bild- und Fotobearbeitung. Sie er-
zielen Sie mit Hilfe des Programms verblüf-
fende Effekte. Voraussetzungen: PC- oder 
Mac-Grundkenntnisse. 

Sonntag, 14.03.2021: 
Online Schnupperkurs FlamencoFit für Frau-
en. 3x, 10.00-11.00 Uhr 
Dieser Online-Workshop richtet sich an alle 
Frauen - egal ob alt oder jung, die gern tan-
zen (...und evtl. keinen Tanzpartner haben). 
Dabei steht der Spaß am Tanzen und das 
gemeinsame Bewegen zur Musik im Vor-
dergrund! Wir üben Koordination von Kopf, 
Hand, Arm und Fuß zu schwungvoller spa-
nischer Musik. Vamos a bailar! Eine Koope-
rationsveranstaltung mit der Tanzschule la 
danse Die Anmeldung zu diesem Kurs muss 
bis spätestens 12.03.2021 erfolgen, damit 
wir Ihnen rechtzeitig den Link zum Kurs zu-
senden können. 

Dienstag, 16.03.2021: 
Apple MacBook Basis.
16.03. und 17.03.2021, 18.00-20.15 Uhr 
Sie sind neu in der Welt von Apple und dem 
Mac-Computer? In diesem Kurs erlernen Sie 
den Umgang mit täglichen Aufgaben wie 
Ordnung in Ihre Dokumente und Bilder zu 
bekommen, oder gezielt im Netz surfen und 
die gewonnenen Informationen zu verar-
beiten – dies alles mit Ihrem eigenen Gerät. 
Voraussetzung: Grundlegende Computer-
kenntnisse (Bedienung der Maus, Tastatur, 
etc.) Inhalte: Computer einrichten und ken-
nenlernen, sowie an die eigenen Bedürf-
nisse optimal anpassen, Grundwissen über 
Betriebssystem und Benutzeroberfläche, 
Allgemeine Systemeinstellungen, Finder, 
mögliche Datenverwaltung, Internet mit 
Safari, Mails, Kontakte, Kalender, Medienver-
waltung auf dem eigenen Gerät oder in der 
iCloud, Musik, Tipps und Tricks 

Viele digitale Angebote – Betriebe können sich beteiligen 
Am 22. April ist wieder Girls’Day. Durch 
den bundesweiten Aktionstag sollen Mäd-
chen ihr Berufswahlspektrum erweitern 
und vielleicht ungeahnte Stärken und In-
teressen entdecken. Daran können sich 
Handwerksbetriebe beteiligen und ihre 
Angebote im Girls’Day-Radar eintragen. 
  
Die Initiatoren setzen in diesem Jahr insbe-
sondere auf digitale Angebote. Doch mit 
einem entsprechenden Hygienekonzept 
kann auch ein Schnuppertag vor Ort im 
Unternehmen geplant werden. „Um das 
Handwerk anschaulich zu machen, ist das 
natürlich die direkteste und einfachste Va-
riante. Wir empfehlen allerdings, nur ein-
zelne Plätze anzubieten, um einen siche-
ren Ablauf zu gewährleisten“, sagt Marina 
Bergmann vom Team Nachwuchswerbung 
der Handwerkskammer Konstanz. 
  
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr 
ist das Girls‘Day-Digital-Event. Im Rahmen 
dieses Events findet ein Livestream-Pro-
gramm mit Impulsen, Interviews und Dis-
kussionsrunden statt. Betriebe, die sich 
dafür eintragen, fungieren dabei als Gast-
geber und gestalten für ihre Teilnehmerin-
nen zusätzlich zum allgemeinen Event 
einen berufs- und unternehmensspezifi-
schen Part. Ein weiterer Programmpunkt 
ist das interaktive Girls‘Day-Escape-Spiel, 
das Betriebe und Teilnehmerinnen ge-
meinsam spielen können. 
  
Wer auf einen eigenständigen digitalen 
Auftritt setzt, hat ebenfalls zahlreiche Mög-
lichkeiten. „Man kann die Teilnehmerinnen 
zu einer Videokonferenz einladen, Filme 
mit den Azubis zeigen, einen virtuellen 
Rundgang durch den Betrieb oder einen 
Online-Workshop mit Do-it-Yourself-Anlei-
tungen anbieten“, nennt Marina Bergmann 

als Beispiele. Wichtig seien der interaktive 
Austausch und ein möglichst authenti-
scher Einblick in den jeweiligen Beruf. 
  
Egal auf welchem Weg kann die Nach-
wuchsexpertin der Handwerkskammer 
eine Beteiligung am Girls‘Day nur empfeh-
len: „Rund 38 Prozent der Unternehmen 
erhalten später Bewerbungen von ehema-
ligen Girls‘Day-Teilnehmerinnen. Das zeigt: 
Wer hartnäckige Klischees aufbrechen und 
Mädchen als die Fachkräfte von morgen 
gewinnen will, muss seine Türen öffnen.“ 
  
Ausführliche Informationen und Anmel-
dung: www.www.girls-day.de. 
  
Unterstützung und Anregungen für Hand-
werksbetriebe gibt es auch beim Team 
Nachwuchswerbung der Handwerkskam-
mer Konstanz. Ansprechpartnerin ist Mari-
na Bergmann, Tel. 07531/205-250, marina.
bergmann@hwk-konstanz.de 
  

Normalerweise bietet der Girls’Day Mädchen 
Gelegenheit zum praktischen Ausprobieren. In 
diesem Jahr wird es aber auch viele digitale Ein-
blicke in die Welt des Handwerks, der Technik 
und der Naturwissenschaften geben. Quelle: 
Handwerkskammer Konstanz

Der Girls’Day findet statt 
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GOTTESDIENSTORDNUNG 
Freitag, 05.03.21 
Honstetten   18.30 Uhr
Weltgebetstag der Frauen (WGL) 
Nenzingen  18.30 Uhr
Weltgebetstag der Frauen (WGL) 

Samstag. 06.03.21 
Eigeltingen  17.30 Uhr
Stille Anbetung mit Beichtgelegenheit 
18.30 Uhr
Eucharistiefeier (DR) mit Ministrantenauf-
nahme 

Sonntag, 07.03.21 
Nenzingen   10.00 Uhr
Eucharistiefeier (DR) 
Orsingen 10.00 Uhr
Bußgottesdienst (WGL) 
Rorgenwies 10.00 Uhr
Eucharistiefeier (UZ) 

Tagesgebet: Gott, unser Vater, du bist der 
Quell des Erbarmens und der Güte, wir ste-
hen als Sünder vor dir, und unser Gewissen 
klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass 
uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet 
und Werke der Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unse-
ren Herrn. Amen! 

1. Lesung: Exodus 20, 1-17 
2. Lesung: Korinther 1, 22-25 
Evangelium: Johannes 2, 13-25 
  
  
ALLGEMEINE HINWEISE ZUR  
CORONA-KRISE: 
Bitte beachten Sie bei Gottesdiensten 
ernst- und gewissenhaft: 
•	 Bei den Gottesdiensten und in unseren 

Gebäuden muss eine medizinische Mas-
ke (OP-Maske oder FFP 2) getragen wer-
den.

•	 Jeder Haushalt muss ein Formular zur 
Kontaktnachverfolgung ausfüllen, auf 
dem alle Namen und die Telefonnum-
mer genannt sind. Das Eintragen in die 
Sitzpläne reicht nicht aus.

•	 Es darf keine Durchmischung von Haus-
halten in einem Bankabteil erfolgen. Was 
ein Bankabteil ist, unterscheidet sich von 
Kirche zu Kirche. (1 Haushalt = 1 Woh-
nung; nicht 1 Großfamilie)

•	 Beim Verlassen der Kirche gilt es, sich auf 
alle zur Verfügung stehenden Ausgän-
ge  zu verteilen.

•	 Auch nach dem Gottesdienst und vor 
den Kirchen müssen die geltenden Re-
geln unbedingt eingehalten werden.

•	 Weiterhin empfehlen wir aufgrund er-
freulich guter Besuchszahlen eine Anmel-
dung, damit Sie sicher Einlass bekommen.

•	 Eventuelle Änderungen finden Sie auf 
unserer Homepage www.kath-krebs-
bachtal-hegau.de und in den Gemein-
deblättern.

 
Vielen Dank für Ihre Solidarität und Ihr 
Verständnis und Mitwirken! 
  
Auch auf der Homepage des Erzbistums 
Freiburg finden Sie Hinweise zu den aktu-
ellen Regelungen und den Umgang mit der 
Pandemie: www.ebfr.de/corona 

Einladung zum Weltgebetstag der 
Frauen 

Am 05. März 2021 feiern wir in aller Welt 
den Weltgebetstag der Frauen aus Vanuatu 
unter dem Motto: Worauf bauen wir? 
Hierzu lädt die Frauengemeinschaft am 
Freitag, 05. März 2021 um 18.30 Uhr in 
die Pfarrkirche nach Honstetten recht herz-
lich ein. 
Um besser planen zu können, bitten wir um 
Anmeldung bei Irmgard Hirt, Tel.: 07774 
9394434 oder Diana Bach, Tel.: 07774 7000. 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam so gut es 
unter den aktuellen Corona-Auflagen mög-
lich ist, mit euch zu feiern. 
  
Das Team der Frauengemeinschaft 
Honstetten-Reute-Eckartsbrunn 
  
Herzlich laden wir Sie ein zu einem Wortgot-
tesdienst am Freitag, 
05. März 2021 um 18.30 in die Pfarrkirche 
St. Ulrich nach Nenzingen ein. 
  
Wir wollen den Weltgebetstag nicht einfach 
ausfallen lassen, sondern uns unter den 
gegebenen Bedingungen treffen und uns 
berühren lassen vom diesjährigen Thema 
„Worauf bauen wir?“  Die Frauen im weit 
entfernten Vanuatu, aber auch wir alle in 
dieser besonderen Zeit, brauchen ein Zei-
chen unserer Solidarität.
Wir freuen uns über viele Mitfeiernde - alte 
und junge, aus Nenzingen, aber auch aus 
Orsingen und Eigeltingen. 

Kommen Sie, seien Sie dabei bei diesem 
weltumspannenden Gebetstag! 
  
Für das Gemeindeteam Nenzingen 
Elke Ebner 
  
Kollektenergebnisse 

Sternsingeraktion 2021: 6.388,71 €  
(2020: 11.979,48 €) 

Neben den hier aufgeführten Spenden ha-
ben sicherlich auch einige von uns direkt 
auf das Konto des Kindermissionswerks in 
Aachen überwiesen. Ein herzliches Vergelt´s 
Gott allen Spender*innen, die auch ohne 
Haussammlung die Sternsingeraktion unter-
stützt haben! Und ein großes Dankeschön 
nochmals an die Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen, die sich unter besonderen 
Umständen eingesetzt haben und hoffen, 
dass die Sternsinger nächstes Jahr wieder 
normal unterwegs sein können. 
  
  
Beratungsgespräche für Feststellung 
gescheiterter Ehen  

Das Erzbischöfliche Offizialat bietet auch im 
ersten Halbjahr 2021 wieder regionale Bera-
tungsgespräche an für Menschen, welche 
die kirchenrechtliche Gültigkeit einer ge-
scheiterten Ehe überprüfen lassen möch-
ten. Die Gespräche finden unter Einhaltung 
der geltenden Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen statt. In unserer Gegend in Radolf-
zell, Münsterpfarramt, Marktplatz 7 am 
Dienstag, 13. April 2021, ab 10.30 Uhr. 

Zu diesen Gesprächen ist unbedingt eine 
Terminvereinbarung erforderlich unter 
der Telefonnummer 0761/38 92 76 11; 
unter dieser Nummer sind auch Rückfragen 
möglich. 
  
Darüber hinaus können auch zu anderen 
Zeiten Gesprächsterminedirekt am Offizi-
alat in Freiburg vereinbart werden. 
  
Sämtliche Termine finden Sie unter Regiona-
le Beratungsgespräche. 
auf der Homepage www.ebfr.de/html/of-
fizialat.html 

PFARRBÜRO STOCKACH
Pfarrstr. 3, Stockach
Tel: 07771 / 2398, Fax: 07771 / 63180
E-Mail: sekretaritat@kath-stockach.de
Hompepage: www.kath-stockach.de

Bürozeiten Stockach:
Mo-Do:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Fr:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr

Seelsorgeeinheit 
Stockach

Pfarrbüro Stockach 
Pfarrstr. 3, Stockach 
Tel: 07771 / 2398, Fax: 07771 / 63180 
E-Mail: sekretaritat@kath-stockach.de 
Homepage: www.kath-stockach.de

KIRCHlICHE Nachrichten

Öffnungszeiten des gemeinsamen Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau in Nenzingen, 
Friedhofstr. 15 
Tel. 07771/2529; Fax-Nr. 07771/62679 
E-Mail Pfarrbüro: buero@se-krebsbachtal.de 
homepage:http://www.kath-krebsbachtal.de/ 
Montag 09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
(Dienstag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr )
Mittwoch  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Donnerstag:  08.00 Uhr - 10.00 Uhr
Freitag: 09.00 Uhr – 11.00 Uhr 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Honstetten, Widumstr. 21 
Tel. 07774/923753, Fax-Nr. 07774/923754 
E-Mail: honstetten@se-krebsbachtal.de 
Dienstag:  09.30 Uhr – 11.30 Uhr 
(Mittwoch:  15.30 Uhr – 17.00 Uhr)
Donnerstag: 08.00 Uhr - 09.30 Uhr
  
Pfarrer Dominik Rimmele 
Pfarrhaus Nenzingen, Friedhofstr. 17, Tel. 07771/9165717 
E-Mail: d.rimmele@se-krebsbachtal.de 
  
Pastoralreferent Mathias Mutter 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/9293600 
E-Mail: pastref@se-krebsbachtal.de 
  
Pfarrer i. R. Udo Zinke 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/922371 
oder 0152 07024146
E-Mail: pens.udzi@t-online.de 

Öffnungszeiten des gemeinsamen Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau in Nenzingen, 
Friedhofstr. 15 
Tel. 07771/2529; Fax-Nr. 07771/62679 
E-Mail Pfarrbüro: buero@se-krebsbachtal.de 
homepage: http://www.kath-krebsbachtal.de/ 
Montag:   09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
(Dienstag:   14.00 Uhr - 16.00 Uhr) 
Mittwoch:   09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Donnerstag:   08.00 Uhr - 10.00 Uhr 
Freitag:    09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Das Büro bleibt dienstnachmittags geschlossen! 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Honstetten, Widumstr. 21 
Tel. 07774/923753
E-Mail: honstetten@se-krebsbachtal.de 
Dienstag:  09.30 Uhr – 11.30 Uhr 
(Mittwoch:  15.30 Uhr – 17.00 Uhr )
Donnerstag: 08.00 Uhr - 09.30 Uhr
Das Büro bleibt mittwochnachmittags geschlossen!

Pfarrer Dominik Rimmele 
Pfarrhaus Nenzingen, Friedhofstr. 17, Tel. 07771/9165717 
E-Mail: d.rimmele@se-krebsbachtal.de 
  
Pastoralreferent Mathias Mutter 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/9293600 
E-Mail: pastref@se-krebsbachtal.de 
  
Pfarrer i. R. Udo Zinke 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/922371 
oder 0152 07024146
E-Mail: pens.udzi@t-online.de 

Seelsorgeeinheit  
Krebsbachtal/ Hegau
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Bürozeiten Stockach:  
Mo-Do: 8.30-12 Uhr und 13.30-17 Uhr, 
Fr: 8.30 – 12 Uhr und 13.30 – 16 Uhr 
  
Freitag, 5.3.21  
19.00 Stockach, Melanchthonkirche: Welt-
gebetstag der Frauen 
Zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr Informa-
tionen zum Weltgebetstag 2021 und dem 
Land Vanuatu (jeweils ca. 15 min). 
19.00 Uhr kurzer Gottesdienst zum Thema 
des Weltgebetstags „Worauf bauen wir?“. 
  
Samstag, 6.3.21  
18.30 Stockach: Sonntagvorabendmesse 
(Pfr. Lienhard), mitgestaltet von der Al-
pha-Band, 
  
Sonntag, 7.3.21  
9.00 Stockach: Hl. Messe (Pfr. Lienhard), ge-
meinsam mit Mahlspüren 
9.00 Hoppetenzell: Hl. Messe (Vikar Nutsugan) 
10.30 Stockach: Hl. Messe (Pfr. Lienhard), mit 
Livestream – Übertragung 
10.30 Mühlingen: Hl. Messe (Vikar Nutsugan) 
18.00 Stockach: Musikalische Orgelandacht 
in der Fastenzeit - Mº Zeno Bianchini, Orgel, 
Spenden zugunsten der Sanierung der Ku-
bak-Orgel 
  
Montag, 8.3.21  
18.30 Mühlingen: Rosenkranz 
  
Dienstag, 9.3.21  
7.00 – 8.00 Stockach: Stille Anbetung in der 
Oberkirche 
18.00 Stockach: Stille Anbetung in der Ober-
kirche
18.30 Stockach: Hl. Messe 
18.30 Mainwangen: Hl. Messe 
  
Mittwoch, 10.3.21  
9.00 Stockach: Gemeinschaftsmesse der 
Frauen, 
18.30 Stockach: Zeit mit Gott in der Fasten-
zeit 
  
Donnerstag, 11.3.21 
18.00 Stockach: Weggottesdienst für die 
Erstkommunionkinder 
19.00 Gallmannsweil: Rosenkranz 

Teilnahmevoraussetzungen bitte beachten 
Personen mit Krankheitssymptomen (wie 
trockener Huster, Fieber, Gliederschmer-
zen...) können leider an der Feier der Gottes-
dienste nicht teilnehmen. 

Maskenpflicht 
Bei Gottesdiensten ist von den Gläubigen 
eine medizinische Maske zu tragen. Dazu 
zählen OP-Masken, FFP2-Masken und sol-
che vergleichbarer Standards, vgl. § 1i Co-
rona-VO. Für Kinder von 6 bis einschließlich 
14 Jahren ist auch eine nicht-medizinische 
Alltagsmaske zulässig, jüngere Kinder sind 
von der Maskenpflicht befreit. 
Während des liturgischen Dienstes kann die 
Maske weiterhin abgenommen werden.

Gottesdienste und 
Livestream-Übertragungen 
An folgenden Tagen wird der Gottesdienst 
von St. Oswald wieder live zu sehen sein auf 
Youtube: 
Sonntag, 7. Februar, 10.30 Uhr. 
Sie können über unsere Homepage www.
kath-stockach.de zur Übertragung gelan-
gen oder im Internet-Suchfenster eingeben 
„youtube kath stockach“. 
 
 

www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger
durchgehend erreichbar: (07738) 5900
martina.stockburger@kbz.ekiba.de

Pfarrbüro Friedhofstr. 19 UG
(07738) 5900, Fax 923123
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
 
Sekretärin Inga Metz
Montag  17 - 18 Uhr
Mittwoch und Donnerstag  9 - 11 Uhr 

Evang. Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

A k t u e l l e T e r m i n e 
Sonntag, 07.03.2021, 09.30 Uhr,Predigt-
serie zum Thema Glauben: Wer oder was 
ist Gott?
Pfarrer Matthias Sehmsdorf: „Wenn 
Schöpfung auf den Schöpfer trifft“, 
Friedenskirche Steißlingen

Mittwoch, 03. 02. 2021
Konfi-Zeit 
  
Freitag, 05.03., 19 Uhr: Weltgebetstag der 
Frauen, siehe Ökumene vor Ort 
  
Ab Freitag, 5.02.2021 bis Mittwoch, 
10.02.2021 ist in der Friedenskirche die 
„sog. Mitte“ mit Symbolen des Landes Va-
nuatu, einem Inselstaat in der Südsee, auf-
gebaut. 
Gottesdienstordnung, Länderinformation, 
Spendentütchen, sowie eine Anleitung für 
den „Vanuatu-Klimapilgerweg“, speziell auf 
Steißlingen zugeschnitten liegen zum Mit-
nehmen bereit. 

„Spielraum“ - 
Sieben Wochen ohne Blockaden
Das Wort „Fasten“ stammt vom althochdeut-
schen „festhalten, beobachten“. Damit ist 
das Festhalten an Regeln und die Beobach-
tung des eigenen Ich gemeint, um sich neu 
auszurichten und das eigene Leben besser 
gestalten zu können. Dazu kann auch gehö-
ren, andere stärker in den Blick zu nehmen, 
oder bewusst Menschen anzurufen oder zu 
schreiben, die man lange nicht gesehen hat, 
jeden Tag eine kleine Auszeit zu nehmen 
oder den Mitmenschen mehr Komplimente 
zu machen, täglich frische Luft schnappen 
zu gehen oder jeden Abend eine Sache auf-
zuschreiben, die Freude gemacht hat, um 
dankbarer zu leben und einen anderen Blick 
auf das Leben zu bekommen... eben wie bei 
einem Mobile: Wird an einer Seite ein biss-
chen was verändert, muss sich das gesamte 
Gefüge neu ausrichten. Die nächsten Wo-
chen können dabei helfen.

Gesprächsangebot
Telefongespräch? E-Mail? Treffen? 
Spaziergang?
Manchmal tut es gut zu reden. Manchmal 
hilft schreiben. Und manchmal ist es gut, ein 
Stück Weg zu gehen. Rufen Sie mich gerne an 
(07738-5900) oder schreiben Sie mir (Whats-
App, E-Mail). Gerne können wir uns auch auf 
einen gemeinsamen Weg verabreden.
Pfarrerin Martina Stockburger 

3-min-Andacht am Telefon die ganze Wo-
che über unter 07771/6013997
Jederzeit sich begleiten lassen von einem 
guten Wort.
In dieser Woche hören Sie Gedanken von 
Pfarrerin Martina Stockburger 
Auch in Krisenzeiten ist Ihre Kirche für Sie 
da. Bitte beachten Sie auch das online An-
gebot auf unserer Homepage und das der 
Landeskirche: www.kirche/begleitet.de 

V o r a u s b l i c k:
Letzter Teil der Predigtreihe zum Thema 
Glauben: „Wer oder was ist Gott?“:
Sonntag, 14.03.2021, 09.30 Uhr: Vom 
sichtbaren (und unsichtbaren Gott) in 
Jesus Christus,  Friedenskirche Steißlingen, 
Pfarrerin Martina Stockburger 
 
 
 

Viktor von Scheffelstr. 3, Stockach, Tel. 07771/ 62988
Gemeindevorsteher Stephan Strittmatter
E-Mail: stephan@st-strittmatter.name
Homepage: www.stockach.nak-tuttlingen.de

Neuapostolische  
Kirche

Gottesdienste 

Mittwoch, 3. März online kein Präsenz 
20.00 Uhr YouTube: https://www.youtube.
com/c/NAKSueddeutschlandGottesdienst 
  
Sonntag,  7. März  
09.30 Uhr Gottesdienst für die Entschlafen-
en (mit Anmeldung) 
09:30 Gottesdienst per Livestream: https://
www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland 
Telefonübertragung: 069 2017 442 99
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Mittwoch,  10. März online kein Präsenz 
20.00 Uhr YouTube: https://www.youtube.
com/c/NAKSueddeutschlandGottesdienst 

Infektionsschutzkonzept 
Die Gottesdienste finden unter besonderen 
Vorkehrungen statt. Wir bitten diese unauf-
gefordert einzuhalten, um in einem mög-
lichst heiligen und sicheren Rahmen den 
Gottesdienst zu erleben. 

Teilnahmevoraussetzungen 
*  Für eine Teilnahme am Gottesdienst be-

steht Anmeldepflicht  (beim Gemeinde-
vorsteher) 

*  Personen mit Krankheitssymptomen (tro-
ckener Husten, Fieber, Gliederschmerzen, ...) 
können leider nicht am Gottesdienst teil-
nehmen und weichen auf die Online- und 
Telefon-Angebote aus. 

*  Das Tragen von Nase-Mund-Schutz ist 
verpflichtend. 

*  Die Sitzplätze sind markiert und werden 
zugewiesen, um eine optimale Platzvertei-
lung zu gewährleisten. 

*´ Es ist immer ein Mindestabstand von 1,50 
m einzuhalten. 

*  Alle Teilnehmer werden namentlich proto-
kolliert (Vernichtung nach 4 Wochen). 

Platzangebot 
Durch die Mindestabstände von 1,50 Me-
tern ist das Platzangebot in unserer Kirche 
beschränkt. Darum ist es wichtig, dass man 
sich vorab anmeldet, um so eine optimale 
Verteilung zu gewährleisten. 

Telefonübertragung 
Alle Präsenzgottesdienste werden auch per 
Telefon (PERFON) übertragen. Zugangsin-
formationen sind beim Gemeindevorsteher 
zu erfragen. 

Muslimische Gemeinde und 
Sufi Zentrum Rabbaniyya, 
Eigeltingen-Reute
Muslimische Gemeinde und Sufi Zent-
rum, Eigeltingen-Reute  
Besuchszeiten auch für außerhalb der wö-
chentlichen offenen Veranstaltungen, sowie 
Einführungen, Seminare und Seelsorge-Ter-
mine telefonisch erfragen bei  
Frau Feride G.-Gençaslan  
07774/9232104, Mobil: +49 178 204 52 80   
E-Mail: feride@sufi-zentrum-rabbaniyya.de  
Montag-Freitag: 14:00-18:00 Uhr  
  
Sufiland – Sufi Zentrum Rabbaniyya  
St. Margaretenstr. 2 | 78253 Eigeltingen Reute  
Tel. 07774/3484968 und 07774/9232104  
E-Mail: info@sufi-zentrum-rabbaniyya.de,
info@sufiland.de  
Homepage: https://www.sufi-zentrum-rab-
baniyya.de, http://sufiland.de  
  
FREITAGSGEBET Nov./Dez. 
Einlass ab 12:45 Uhr, mit vorheriger Anmel-
dung

ISLAMBERATUNG 
Wir bieten Einzelpersonen sowie musli-
mischen als auch nicht-muslimischen Ge-
meinden, Organisationen und Vereinen, 
Bildungseinrichtungen oder kirchlichen In-
stitutionen erfahrene Beratung und Einfüh-
rung in alle Themenbereiche des Islam und 
die muslimische Lebensweise an.  
  
NIKAH / Islamische Trauungen  
werden nach sunnitisch-islamischer Traditi-
on durchgeführt.  
  
SEELSORGE  
Immer mehr Menschen leiden während der 
Corona-Krise unter Social-distancing, Kon-

taktverbot und Vereinzelung. Vor allem Al-
leinstehende, Alleinerziehende, Risikogrup-
pen aber auch Neu-Hinzugezogene und von 
Flucht traumatisierte Menschen sind davon 
betroffen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf 
und wir schenken Ihnen unser Ohr. Seit Ok-
tober 2020 bieten wir auch, zertifiziert und 
in Zusammenarbeit mit LEUCHTLINIE, Erst-
beratung für Betroffene von rechter Gewalt 
an.  
  
NACHBARSCHAFTSHILFE 
Aktuelle Ausnahmeregelungen aufgrund 
des Corona-Virus 
Das Covid-19 dominiert mittlerweile un-
seren Alltag. Mit täglichen Erledigungen 
möchten wir Menschen aus Risikogruppen 
unsere Hilfe bei allgemeinen Botengängen 
und für den Einkauf anbieten. Wir unterstüt-
zen gerne, wo wir können. Rufen Sie uns 
gerne an.  
  
Aktuelle Ausnahmeregelungen aufgrund 
des Corona-Virus 
Wir bitten Sie vor Ihrem Besuch sich telefo-
nisch über die Besucher- und Teilnahme-
möglichkeiten und Bedingungen bei uns 
zu informieren. Die Hinweise für die Besu-
cher finden Sie auch am Eingang unseres 
Zentrums. und auf unserer Webseite. Behin-
dertengerechten Zutritt bitten wir bei der 
telefonischen oder schriftlichen Anmeldung 
anzugeben.  Wir bedauern alle Unannehm-
lichkeiten, die aufgrund der Corona-Bestim-
mungen die gewohnte Atmosphäre stören, 
möchten aber daran erinnern, dass wir uns 
auf das Wiedersehen und Ihren Besuch sehr 
freuen. Bis dahin, besuchen Sie unsere neue 
Webseite: https://www.sufi-zentrum-rab-
baniyya.de

Berichte der EIGElTINGER VEREINE 

Narrenverein  
„Heuliecher“ e.V.

Nun ist die diesjährige Corona Fasnet auch 
wieder Geschichte. Zum endgültigen Ab-
schluss möchten wir euch noch die Auflö-
sung zum Bilderrätsel des Narrenblatt mit-
teilen. 
Zu erraten waren: 
Oben links: Edith Roth 
Oben rechts: Martina Widemann 
Unten links: Patrick Roth 
Unten Mitte: Ines Roth 
Unten rechts: Uli Meyer 

Die Gewinner sind wie folgt: 
1. Platz: Raphael Roth (4 richtig erraten)
2. Platz: Steven Noll (3)
3. Platz: Felix Roth (3). Insgesamt wurden 15 
Einsendungen verzeichnet. 
Gewinner vom Narrenbaum ist: Uwe Bau-
mann.

In der Häuserprämierung wurde, nach Ab-
stimmung unseres Narrensamen, folgendes 
Ergebnis erreicht:
1. Platz: Tamara Vesper mit 8 Stimmen
2. Platz: Claudia Schober mit 4 Stimmen
3. Platz: Sofie Baumann mit 3 Stimmen.
Allen Gewinnern Herzlichen Glückwunsch!

Danke auch an alle Beteiligten vom Bilder-
rätsel und der Häuserprämierung. Zum 
Schluss bleibt uns nur zu sagen: Bleibt ge-
sund. Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr 
wieder eine Fasnet im gewohnten Stile ge-
ben wird. 

Euer Narrenrat

Unsere diesjährige Bezirksversamm-
lung Anfang März in der Lochmühle 
in Eigeltingen kann aufgrund der ak-
tuellen Situation Corona bedingt nicht 
stattfinden. 

Weitere Veranstaltungen sind nach Os-
tern geplant. Unser neues Programm 
2021 versenden wir im April. 

Wir hoffen, euch voller Landfrauenpo-
wer wiederzusehen. 

Eure 
Vorstandsfrauen des Bezirks Stockach 
– Engen & Ortsverein Eigeltingen 

Landfrauen
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FIONA-Schulungen des Landwirtschaftsamts Stockach
LANDKREIS KONSTANZ – Die FIONA-Schu-
lungen für 2021 werden als Online-Termine 
über das Konferenzsystem Zoom angebo-
ten. Bei Anmeldung ist die Angabe einer 
Email-Adresse erforderlich. Nach der An-
meldung werden ein Einladungslink und 
eine kurze Anleitung für ZOOM verschickt. 
Zur Teilnahme werden ein PC mit Internet-

zugang und Lautsprecher benötigt. Kame-
ra und Mikrofon sind nicht zwingend er-
forderlich, Fragen können auch über eine 
Chat-Funktion gestellt werden. 

Anmeldungen werden per E-Mail an Land-
wirtschaftsamt@LRAKN.de entgegen ge-
nommen.

Geplante Termine:

Montag, 8. März 2021, 13:30 Uhr: 
Schulung für Einsteiger
Mittwoch, 10. März 2021, 14 Uhr: 
Schulung für Fortgeschrittene
Donnerstag, 11. März 2021, 19 Uhr: 
Schulung für Fortgeschrittene 

Für den Landwirt

ENDE ENDE



Wir (Familie Meineke) suchen  
ein Baugrundstück oder Haus 

zu kaufen, bevorzugt im Kernort Eigeltingen!
Tel.: 07774 / 939 252 

oder per Mail: meinekes2002@gmail.com 

Haushaltsauflösungen
(mit Verwertung)

Entrümpelungen &
Transporte
erledigt für Sie

P. Güntert 78315 Radolfzell
Tel.: 0 77 32/5 70 36

Zum Kauf!  
Wer verkauft Grundstück/Streuobstwiese oder Freizeit-

grundstück in Bodman-Ludwigshafen, Espasingen
oder Orsingen-Nenzingen?

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 5862616,
an den PRIMO VERLAG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach.

NEUERÖFFNUNG 
NEUROLOGISCHE PRAXIS

Dr. med. Rudina Kapllani
FA für Neurologie
Tel.: 07771 /7070

Hauptstr. 6 | 78333 Stockach

Wohnzimmer Polstergarnitur Nur Abholung 
- VK 1500 EUR Neuwertige Polstergarnitur grau, 3 teilig, 
3-Sitzer - Sitzfläche elektrisch ausfahrbar, 2-Sitzer mit 

verstellbarem Sitzteil links, sowie Hocker, als Fußauflage. 
15 Monate in Gebrauch 2-Sitzer und Hocker unbenutzt. 

NP 3000 EUR, Tel. 07771 5050 Bilder per Email 



Lass deine Fantasie

spielen und bastle

dir deinen eigenen,

einzigartigen

Stiftehalter!

4.  Oder du bemalst die Dose 
mit Acrylfarben und beklebst 
sie anschließend mit Perlen.

Du brauchst:
- alte Konservendosen

- buntes Geschenkpapier 
oder Stoffreste

- Klebstoff

- Schere

- bunte Klebebänder

- Acrylfarben

- eventuell Perlen

1.  Entferne das 
Etikett von der 
Dose und spül 
sie anschließend 
gut aus.

2a. Wähl ein Papier (oder einen Stoff) aus 
und schneid es so zu, dass es so breit wie 
die Dose ist und du es einmal um diese 
herumwickeln kannst.

2b. Kleb das Papier auf 
die Außenseite der 
Dose.

3.  Du kannst die Dose statt-
dessen auch mit bunten 
Bändern bekleben.

Primo- 

Kids Bastelstunde







Wir sind ein privates Pflegeheim 
für psychisch kranke und ältere Menschen 
in Radolfzell-Stahringen 

und suchen zur Verstärkung unseres Teams 

•  Pflegefachkraft m/w mit 3-jähriger Ausbildung 
in Voll- und Teilzeit

•  Betreuungskräfte m/w in Teilzeit
•  Hauswirtschaftskräfte m/w in Teilzeit

Wer Menschlichkeit und Kompetenz zu verbinden weiß, findet
im Pflegeheim Waldblick einen äußerst attraktiven Arbeitsplatz.
Wir freuen uns auf  Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an:

Pflegeheim Waldblick
z.Hd. Frau Klup, Kilian-Weber-Str. 6, 78315 Radolfzell-Stahringen
E-Mail: info@pflegeheim-waldblick.de 



Ausbildung 
zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r) 

Wir haben ab Sommer 2021 einen Ausbildungsplatz
zur/zum zahnmedizinischen Fachangestellten zu vergeben! 

Du arbeitest gerne im Team, besitzt eine gute 
Auffassungsgabe und hast Interesse an der Zahnmedizin?

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung!

Zahnarztpraxis Dr. Bernd A. Schmid 
Kaufhausstr. 26, 78333 Stockach 

info@zahnarzt-schmid-stockach.de, Tel. 0 77 71/ 9 18 87 50 



Praxisschließung
Dr. Susanne Freier

Liebe Patienten, 

die Praxis wird zum 31.03.2021 geschlossen. 
Es tut mir sehr leid, dass sich keinen Nachfolger/ 

Nachfolgerin gefunden hat. 

Falls Sie Ihre Patientenakte abholen möchten, 
können Sie dies nach Voranmeldung in der Praxis tun.



Laser (IPL/RF) & Plasmamedizin 
Dauerh. Haarentfernung, Couperose, Rosacea, Akne, Falten, 

Pigmentflecken, Blutschwämmchen, Besenreiser, Falten, Warzen
Praxis INSPIRIT • Stockach • Tel. 07771 / 91 76 50 

Austausch        Renovierung        Reparatur
• Fenster • Fliegengitter
• Haus- und Zimmertür
• Rollladen • Fensterladen
• Boden • Wand • Decke
• Balkongeländerrenovierung
• Einbruchschutz

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 


